
 

A m t s b l a t t   
Landkreis Straubing-Bogen 

         – Heimat des Bayerischen Rautenwappens - 
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 Vollzug des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG); 
Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes Parkstetten 
vom 23.10.2014 
 
Bekanntmachung vom 29.10.2014, Az.: 21-2050 
 
 
Die Schulverbandsversammlung Parkstetten hat in ihrer Sitzung vom 04.06.2014 den 
Neuerlass der Schulverbandssatzung beschlossen. 
 
Der Erlass der Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes 
bedarf gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 KommZG der rechtsaufsichtli-
chen Genehmigung. 
 
Die Genehmigung und die Schulverbandssatzung werden nachstehend gem. Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG amtlich bekannt gemacht. 
 
 
 
Straubing, 29.10.2014 
Landratsamt Straubing-Bogen 
gez. 
 
 
Rothammer  
Regierungsrat 
 
 
 
 

I. 
 

Genehmigung 
 

Die Schulverbandsversammlung hat am 04.06.2014 den Neuerlass der Schulverbands-

satzung beschlossen. Die erforderliche Genehmigung gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. 

mit Art. 20 Abs. 1 KommZG wurde vom Landratsamt Straubing-Bogen mit Schreiben vom 

30.09.2014, Az.: 21-2050 erteilt. 
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II. 
 
 

Satzung zur Regelung von Fragen 
der Verfassung des Schulverbands 

(Verbandssatzung) 
 
 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands 
 

                         Parkstetten 
 

(nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des 
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) – BayRS 2230-7-1-K – i.V.m. Art. 1 Abs. 3, 
Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 
Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) – BayRS 2020-6-1-I – sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) – BayRS 2020-1-1-I – folgende vom Landratsamt Straubing-
Bogen mit Schreiben vom 30.09.2014, AZ: 21-2050, genehmigte 

 
 

Satzung 
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands 

(Verbandssatzung): 
 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 
 
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 
 
                                    Schulverband Parkstetten     

 
 

 
(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in           Parkstetten. 
 
 

 
 

§ 2 Kassengeschäfte 
 
Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden aufgrund der Zweckvereinbarung vom 
23.09.1992  von der Mitgliedsgemeinde  Parkstetten geführt. 
 

§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 
 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulver-
bandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. 
Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwir-
kung bei den Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung und ihrer Aus-
schüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbe-
fugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertragen werden. 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Am-
tes angehören, das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden 
(Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender, 
Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter sind. 
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(3) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung von 310,00 € brutto. Ferner erhält er entsprechend Art. 82 ff BayBesG eine jährliche Sonder-
zuwendung. Die Aufwandsentschädigung ist mit den Grundgehältern der Beamten in den Besol-
dungsgruppen A und B anzuheben. Ist der Schulverbandsvorsitzende verhindert, sein Dienstge-
schäft auszuüben, so wird die laufende Entschädigung zwei Monate weiter gezahlt. Bei einer län-
geren Verhinderung kann die Schulverbandsversammlung beschließen, dass die Entschädigung 
für die über zwei Monate hinausgehende Zeit ganz oder teilweise gewährt wird. 
Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält im Vertretungsfalle für jeden Tag der Ver-
tretung 1/30 der Aufwandsentschädigung des Schulverbandsvorsitzenden. Die übrigen Festset-
zungen über die Entschädigung des Schulverbandsvorsitzenden gelten auch für den jeweiligen 
Vertreter. 
 
 
(4) Absatz 3 gilt für Ausschussvorsitzende und deren Stellvertreter entsprechend. 
  
 
(5) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit  
- ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung 

oder eines Ausschusses 
-  für jede Sitzung in Höhe von     20,--      Euro. 
 
 
(6) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 
a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bay-

ern geltenden Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der 
Schulverbandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 15 
Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulverbands genannten Ort stattfinden; 

b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstaus-
fall; 

c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschalsatz 
– für jede Stunde Sitzungsdauer, soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 19.00 Uhr oder an 
Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden, in Höhe von   13,--    Eu-
ro/Std.; 

d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und c) haben, wenn  ihnen jedoch im 
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 
Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, ein Pauschalsatz unter den in Buchstabe c) genannten Voraussetzungen in der Höhe 
von  13,--  Euro/Std.; ob die vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die 
Schulverbandsversammlung unter Ausschluss des Betroffenen. 

 
(7) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 6 werden nur auf Antrag gewährt. 
 
(8) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 

KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind 
erfüllt, wenn die Ablieferung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schul-
verbandsversammlung ein kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt. 
 

§ 4 Finanzbedarf 
 
Abweichend von Art. 9 Abs. 7 Sätze 1 bis 3 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes wird der 
Finanzbedarf des Schulverbands wie folgt aufgebracht. 
 
                                           keine Abweichung 
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§ 5 Rechnungsprüfung 
 
 
(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus   3   Mitgliedern, die die Schulverbandsver-
sammlung aus ihrer Mitte bestellt. 
 
 

 
§ 6 Ausscheiden von Mitgliedern 

 
Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulver-
band aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem 
ausscheidenden Verbandsmitglied statt. 
 
 

§ 7 In-Kraft-Treten 
 

(1) Die Satzung tritt -  rückwirkend zum 01.05.2014  - in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes 
(Verbandssatzung)    vom   15.12.2004     außer Kraft. 
 
Parkstetten, den 23.10.2014 
 
gez. Krempl 
 
 
Krempl 
Schulverbandsvorsitzender 

 
 
 
 

 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPG); 

Antrag auf Plangenehmigung; Gewässerräumung des Reißinger Baches in Hankofen, Fl. 
Nrn. 92, 16/3, 256, Gemarkung Hankofen durch die Gemeinde Leiblfing 

 Feststellung über die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

Bekanntmachung 

Für das o. g. Vorhaben ist die gemäß § 3c UVPG i. V. m. § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und der Anlagen 1 und 2 UVPG vorgeschriebenen Vorprüfung des Einzelfalles durchge-
führt worden. Die Vorprüfung ergab, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedarf. 

Straubing, 31.10.2014 
Landratsamt Straubing-Bogen 
Sachgebiet Wasserrecht 
 
 
Tschimmel 
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Vollzug des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG); 
Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands Ascha-
Falkenfels (Verbandssatzung) vom 10.10.2014 
 
 
Bekanntmachung vom 04.11.2014, Az.: 21-0250 
 
Der Schulverband Ascha-Falkenfels hat in seiner Verbandsversammlung vom 
13.05.2014 den Neuerlass der Schulverbandssatzung beschlossen. 
 
Der Erlass der Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands 
bedarf gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 KommZG der rechtsauf-
sichtlichen Genehmigung. 
 
Die Genehmigung und die Schulverbandssatzung werden nachstehend gem. Art.9 Abs. 
9 BaySchFG i.V.m. Art. 24 Abs.1 Satz 2 KommZG nachstehend amtlich bekannt ge-
macht.  
 
 
 
Straubing, 04.11.2014 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
gez. 

 
Rothammer 
Regierungsrat 

 
 
 
 

Genehmigung 
 

I.  
 

Die Schulverbandsversammlung hat am 13.05.2014 den Neuerlass der Schulverbands-
satzung beschlossen. Die erforderliche Genehmigung gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. 
V. mit Art. 20 Abs. 1 KommZG wurde vom Landratsamt Straubing-Bogen mit Schreiben 
vom 08.10.2014 erteilt. 
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II. 
 

Satzung zur Regelung von Fragen  
der Verfassung des Schulverbands  

(Verbandssatzung) 
 
 

Inhaltsübersicht 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands  § 5 Rechnungsprüfung 
§ 2 Kassengeschäfte     § 6 Ausscheiden von Mitgliedern 
§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung  § 7 In-Kraft-Treten 
§ 4 Finanzbedarf      

  
 

 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands 
 

Ascha-Falkenfels 
 

(nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt) 
 
erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) — 
BayRS 2230-7-1-K — i.V.m. Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 
und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2,  Art. 47 Abs.6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 
1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) — BayRS 2020-6-1-I — so-
wie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) — BayRS 
2020-1-1-I — folgende 
 

Satzung 
 zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands  

(Verbandssatzung): 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 
 

(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 
 
Schulverband Ascha-Falkenfels 
 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Ascha. 
 
 

§ 2 Kassengeschäfte 
 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Verwaltungsgemeinschaft Mitterfels 
erledigt, wobei diese über die Kasse der Gemeinde Ascha abgewickelt werden. 
 

 
§ 3 Entschädigung für besondere ehrenamtliche Tätigkeit 

 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulver-
bandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. 
m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung und ihrer 
Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertra-
gen werden. 
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(2) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit  
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 80 Euro. 
Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit eine jährliche pau-
schale Entschädigung in Höhe von 130 Euro. 
 
Der Schulverbandsvorsitzende erhält für auswärtige Tätigkeiten monatlich eine pauschale Rei-
sekostenvergütung in Höhe von 50 Euro. 
 
(3) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung  

für jede Sitzung in Höhe von 20 Euro. 
 
(4) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 
für auswärtige Tätigkeiten Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bay-

ern geltenden Rechtsvorschriften und zwar nach den Sätzen der Reisekostenstufe A; als 
Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, die an 
dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung des 
Schulverbands genannten Ort stattfinden; 

wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstaus-
fall; 

 
 

§ 4 Rechnungsprüfung 
 

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 3 Mitgliedern, die die Schulverbandsver-
sammlung aus ihrer Mitte bestellt. 
 

 

§ 5 Ausscheiden von Mitgliedern 
 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulver-
band aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem 
ausscheidenden Verbandsmitglied statt. 
 

 

§ 6 In-Kraft-Treten 
 

(1) Die Satzung tritt am 01. Mai 2014 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes 
Ascha-Falkenfels vom 28. Juli 2008 außer Kraft. 
 

 

Mitterfels, 10. Oktober 2014 
Schulverband Ascha-Falkenfels 
 
 
 
Wolfgang Zirngibl 
Schulverbandsvorsitzender 
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Vollzug des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG); 
Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands Mitterfels-
Haselbach (Verbandssatzung) vom 01.07.2014 
 
 
Bekanntmachung vom 04.11.2014, Az.: 21-0250 
 
Der Schulverband Mitterfels-Haselbach hat in seiner Verbandsversammlung vom 
20.05.2014 den Neuerlass der Schulverbandssatzung beschlossen. 
 
Der Erlass der Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands 
und Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit bedarf gemäß Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 KommZG der rechtsaufsichtlichen Genehmigung. 
 
Die Genehmigung und die Schulverbandssatzung werden nachstehend gem. Art.9 Abs. 
9 BaySchFG i.V.m. Art. 24 Abs.1 Satz 2 KommZG nachstehend amtlich bekannt ge-
macht.  
 
Straubing, 04.11.2014 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
gez. 
 
Rothammer 
Regierungsrat 

 
 
 

Satzung zur Regelung von Fragen  
der Verfassung des Schulverbands  

   (Verbandssatzung) 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
 § 1 Name und Sitz des Schulverbands  § 5 Rechnungsprüfung 
 § 2 Kassengeschäfte     § 6 Ausscheiden von Mitgliedern § 
3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung  § 7 In-Kraft-Treten   § 4 Fi-
nanzbedarf  
       
  

 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands 
 

Mitterfels-Haselbach 
 

(nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt) 
 

erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) — 
BayRS 2230-7-1-K — i.V.m. Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 
und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2,  Art. 47 Abs.6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 
1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) — BayRS 2020-6-1-I — so-
wie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) — BayRS 
2020-1-1-I — folgende  
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Satzung 
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands  

(Verbandssatzung): 
 

 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 
 

(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 
Schulverband Mitterfels-Haselbach 

 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Mitterfels. 
 
 

§ 2 Kassengeschäfte 
 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Verwaltungsgemeinschaft Mitterfels 
erledigt, wobei diese über die Kasse des Marktes Mitterfels abgewickelt werden. 
 
 

§ 3 Entschädigung für besondere ehrenamtliche Tätigkeit 
 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulver-
bandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. 
m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung und ihrer 
Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertra-
gen werden. 
 
(2) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Entschädigung von 
180 Euro. 
Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Ent-
schädigung von 30 Euro. 
 
(3) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung  
-     für jede Sitzung in Höhe von 20 Euro. 
 
(4) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 
für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bayern 

geltenden Rechtsvorschriften und zwar nach den Sätzen der Reisekostenstufe A; als Dienst-
reise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, die an dem übli-
chen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulver-
bands genannten Ort stattfinden; 

wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstaus-
fall; 
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§ 4 Rechnungsprüfung 
 

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 5 Mitgliedern, die die Schulverbandsver-
sammlung aus ihrer Mitte bestellt. 
 

 

 
 

§ 5 Ausscheiden von Mitgliedern 
 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulver-
band aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem 
ausscheidenden Verbandsmitglied statt. 
 

 

§ 6 In-Kraft-Treten 
 

(1) Die Satzung tritt am 01. Mai 2014 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes 
Mitterfels-Haselbach vom 28. Juli 2008 außer Kraft. 
 

 

 

Mitterfels, 01. Juli 2014 
Schulverband Mitterfels-Haselbach 
 
 
 
Heinrich Stenzel 
Schulverbandsvorsitzender 
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Allgemeinverfügung  
Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln,  

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln  

nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngever-

ordnung DüV)  

vom 13. Januar 2006  

(Neufassung mit Änderung vom 27. Februar 2007)  
Nach § 4 Abs. 5 besteht für Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff, ausge-

nommen Festmist ohne Geflügelkot, ein Ausbringverbot in der Zeit vom 01.11 bis 31.01 für Acker-

land und vom 15.11. bis 31.01. für Grünland.  

Gemäß Düngeverordnung kann die zuständige Stelle für die zeitliche Begrenzung andere Zeiten ge-

nehmigen.  

Nach Mitteilung der Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft Freising, ist für die Ausbringung von 

flüssigen Wirtschaftsdüngern (Gülle, Jauche und Gärsubstrat aus landw. Produkten) auf Grünland 

auch in diesem Jahr eine Verschiebung der Sperrfrist möglich und zwar auf die Zeit vom 01.12. bis 

15.02..  

Auf Antrag der zuständigen Kreisverbände des Bayer. Bauernverbandes wird deshalb das Aus-

bringverbot für o.g. flüssige Wirtschaftsdünger auf Grünland im Regierungsbezirk Nieder-bayern 

auf den folgenden Zeitraum festgesetzt:  

 

01.12.2014 – 15.02.2015 in den Landkreisen Regen, Freyung Grafenau, Passau (mit Stadt 

Passau), Deggendorf, Straubing-Bogen (mit Stadt Straubing).  
 

15.11.2014 – 31.01.2015 in den Landkreisen Landshut (mit Stadt Landshut), Kel-heim, Din-

golfing-Landau, Rottal-Inn  
 

Für Ackerflächen gilt für den ganzen Regierungsbezirk Niederbayern das in der Düngeverord-nung 

festgesetzte Ausbringverbot vom  

01.11. 2014 bis 31.01.2015  

 

 

Hinweis:  
Auf überschwemmten, wassergesättigten oder gefrorenen Böden, die untertags nicht auf-tauen 

oder die durchgängig höher als 5 cm mit Schnee bedeckt sind, dürfen stickstoff- und phosphat-

haltige Dünger gemäß Dünge-VO § 3 Abs. 5 in keinem Fall ausgebracht werden.  
Zuständige Stelle für den Regierungsbezirk Niederbayern ist das Amt für Ernährung, Landwirt-schaft 

und Forsten Straubing, Fachzentrum L 3.2 – Agrarökologie.  

 

 

Straubing, 28.10.2014  

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
FZ L 3.2 - Agrarökologie  

gez.  

Hans Ottmar Maidl  

Landwirtschaftsoberrat 
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2013 
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land (ZAW-SR) 

gemäß Art. 25 Abs. 4 EBV 
 
 
Der Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land hat Dipl.-Kfm. Univ. Prof. Dr. Hanns R. 
Skopp, Wirtschaftsprüfer, Prüfer für Qualitätskontrolle, Steuerberater, Regensburger Straße 56, 94315 
Straubing beauftragt, den Jahresabschluss 2013 zu prüfen. 
 
1. Im Bericht über die Prüfung des Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde nachfolgender uneinge-
schränkter Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Zweckverbands für Abfallwirtschaft 
Straubing Stadt und Land für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Durch 
Art. 107 GO bay. wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweck-
verbandes liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Zweckverbandes. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Zweckverbandes abzugeben. 
 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und Art. 107 GO bay. unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und 
dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweck-
verbandes Anlass zur Beanstandung geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich darüber 
hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Ich bin der 
Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes geben nach meiner Beurteilung keinen Anlass zu 
wesentlichen Beanstandungen. 
 
Straubing, 22.Mai 2014 
 
Prof. Dr. Skopp 
Wirtschaftsprüfer 
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2. Die Verbandsversammlung hat am 07.10.2014 den geprüften Jahresabschluss 2013, welcher in der 
Bilanz zum 31.12.2013 mit 31.327.572,32 € und in der Gewinn- und Verlustrechnung 2013 mit einem 
Jahresgewinn von 508.947,46 € abschließt, gemäß § 21 Abs. 2 der Verbandssatzung und 
§ 25 Abs. 3 EBV festgestellt. Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 08.12.2014 bis 16.12.2014 während der 
allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des ZAW-SR, Äußere Passauer Str. 75, 94315 
Straubing, zur Einsichtnahme aus. Daneben liegt der Bericht über die Beteiligung des ZAW-SR an der 
AWG Abfallwirtschafts-Gesellschaft Straubing mbH für das Jahr 2013 aus. 
 
Straubing, 28.10.2014 
 
Zweckverband Abfallwirtschaft 
Straubing Stadt und Land 
 
 
Markus Pannermayr 
Oberbürgermeister 
Verbandsvorsitzender 
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Entschädigungssatzung für den Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Aitrachtalgruppe 

 
Bekanntmachung vom 22.10.2014 

 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Aitrachtalgruppe hat in seiner Verbandsversammlung vom 

16.10.2014 den Neuerlass der Entschädigungssatzung beschlossen.  
 

Die Entschädigungssatzung wird gemäß Art. 24 Abs.1, Art. 48 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V. mit § 22 Abs.1 Satz 1 der Verbandsatzung vom 05.09.2006 

in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 08.05.2012 nachstehend amtlich bekannt gemacht.  
 
 
 

Straubing, 22.10.2014 
Landratsamt Straubing-Bogen 

gez. 
 
 

Rothammer 
Regierungsrat 

 

 
 

Entschädigungssatzung 
 

für den Zweckverband zur Wasserversorgung der Aitrachtalgruppe 
 

 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Aitrachtalgruppe erlässt aufgrund Art. 30 Abs. 2 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 20 a und 23 Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und §§ 12 und 15 Verbandssatzung  folgende 
 

E n t s c h ä d i g u n g s s a t z u n g 
 
 

§ 1 
Entschädigungsberechtigte 

 

Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung werden für die 
Teilnahme an Sitzungen und für die sonstige mit ihrem Amt verbundene Tätigkeit  nach Maßga-
be dieser Satzung entschädigt. Entsprechendes gilt für Stellvertreter(innen), sofern ein Vertre-
tungsfall vorliegt. 
 
 

§ 2 
Entschädigung der Verbandsräte 

 

(1) Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft Amtes der Ver-
bandsversammlung angehören, erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen der Verbands-
versammlung und ihrer Ausschüsse eine Sitzungsgeldpauschale. Die Sitzungsgeldpauscha-
le wird auf 30 € festgesetzt. 
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(2) Soweit die Verbandräte nach Abs. 1 Lohn- und Gehaltsempfänger sind, erhalten sie außer-
dem den entstandenen Verdienstausfall für die Dauer der Sitzung einschließlich einer an-
gemessenen An- und Abreisezeit ersetzt. Der Betrag des entgangenen Lohns oder Gehalts 
ist durch Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen. 

 
(3) Soweit Verbandsräte nach Abs. 1 selbständig tätig sind, erhalten sie für die durch die Teil-

nahme an den Sitzungen bedingte Zeitversäumnis auf Antrag eine Pauschalentschädigung 
von 10 € für jede volle Stunde Sitzungsdauer. Dies gilt nicht für Sitzungen, die ab 19.00 Uhr 
oder später beginnen oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfin-
den. 

 
(4) Verbandsräte nach Abs. 1 , die keinen Anspruch auf Entschädigung nach den Absätzen 2 

und 3 haben, denen aber im beruflichen und häuslichen Bereich durch die Teilnahme an 
den Sitzungen ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeitszeit oder das Heranziehen einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf 
Antrag eine Pauschalentschädigung wie selbständig Tätige. 

 
(5) Verbandsräte, die gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft Amtes der Verbandsver-

sammlung angehören, erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung 
lediglich den Ersatz ihrer Auslagen: 

a) Zur Abgeltung des Auslagenersatzes (Wegstreckenentschädigung und sonstige 
Spesen) wird für die Teilnahme an Verbandsversammlungen, Besprechungen und 
Ortsbesichtigungen im Zweckverbandsgebiet und im Stadtbereich Straubing eine 
Pauschale in Höhe von  15 € festgesetzt. 

b) Werden höhere Auslagen als der Pauschalierungssatz nach Buchstabe a) nachge-
wiesen, werden diese auf Antrag erstattet. 

Dies gilt nicht für den Verbandsvorsitzenden und seinen Stellvertreter. 
 

§ 3 
Entschädigung des Verbandsvorsitzenden 

  

(1) Der   Vorsitzende   des   Zweckverbandes  erhält  für   seine   Tätigkeit   eine   monatliche  
      Entschädigung in Höhe von  610 € brutto.  
 

(2) Anfallende  Fahrtkosten  für  Besprechungen und Ortstermine usw. im Zweckverbandsge-    
     biet und im Stadtbereich  Straubing  sowie  etwaige  anfallende Telefongebühren sind mit    

     der Entschädigung nach Abs. 1 abgegolten. 
 

(3) Für  auswärtige  Tätigkeit  erhält  der  Vorsitzende Reisekosten und Tagegelder nach den  
      Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes – BayRKG.   
 

  
§ 4 

Entschädigung des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden 
 

(1) Der Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit eine monatliche  
      Entschädigung in Höhe von 170 € brutto.  

Mit der monatlichen Entschädigung ist die Vertretung des ersten Verbandsvorsitzenden im 
Falle einer Verhinderung bis zu 12 Wochen je Kalenderjahr abgegolten. 

 

(2) Übt  der  Stellvertreter  die  Vertretung  des  Verbandsvorsitzenden  über  einen  längeren  
      Zeitraum  als  12  Wochen  je  Kalenderjahr aus, so erhält er als Entschädigung für jeden 
      Tag  der  Vertretung  den  Anteilsbetrag der monatlichen Entschädigung des    Verbands-  
      vorsitzenden   nach  §  3 Abs.  1;  die  Entschädigung  nach  Abs. 1  entfällt  für   diesen  
      Zeitraum.  
 

(3) § 3 Abs. 2 und 3 gelten  entsprechend. 
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§ 5 
Entschädigung für die Mitglieder des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses 

 

(1) Die Mitglieder des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses erhalten Sitzungsgeld in Höhe 
von 30 €.   

 

(2) Die Mitglieder des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses erhalten für die durch die Teil-
nahme an der Rechnungsprüfung bedingte Zeitversäumnis eine Pauschalentschädigung 
von  40 €.  
Mit dieser Pauschale ist die durch die Prüfung bedingte Zeitversäumnis von ½ Tag abgegol-
ten. 
 

(3) Sind Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses Angestellte oder Arbeiter, so wird auf 
Antrag ein entstandener Verdienstausfall erstattet, soweit dieser durch Bescheinigung des 
Arbeitgebers nachgewiesen wird. In diesem Falle entfällt die Pauschalentschädigung nach 
Abs. 2.  

 

(4) Werden ehrenamtlich tätige Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses vom Arbeitge-
ber für die Zeitdauer der Prüfung freigestellt  (Gehalts- bzw. Lohnfortzahlung) entfällt die 
Pauschalentschädigung nach Abs. 2. 

 
 

§ 6 
Auszahlung der Entschädigung 

 

Nach Monatsbeträgen bemessene Entschädigungen sind am Ende des Monats zu zahlen. Bei 
Verhinderung durch Krankheit, Urlaub usw. werden Entschädigungen auf die Dauer von zwei 
Monaten weitergezahlt. Über eine längere Zahlung in besonderen Härtefällen entscheidet die 
Verbandsversammlung durch Beschluss im Einzelfall.  

§ 7 
Zeitdauer 

 

Die durch Satzung festgesetzten Entschädigungssätze gelten für die Zeitdauer von sechs Jah-
ren. Sie bleiben bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte unverändert. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 05.06.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung vom 
18.06.2008 außer Kraft. 
 
 
 
 
Straubing, den 17.10.2014 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung  
der Aitrachtalgruppe 
 
gez. 

 
 
F r a n k  
Verbandsvorsitzender 
     


